
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/11/19 95/09/0324
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.11.1997

Index

L24006 Gemeindebedienstete Steiermark

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §93;

B-VG Art7 Abs1;

DGO Graz 1957 §80 Abs2;

DGO Graz 1957 §80 Abs3;

Rechtssatz

Die im § 80 Abs 2 DGO Graz normierte Strafbemessungsregel (wonach iSd Absorptionsprinzipes nur eine einzige Strafe

zu verhängen ist) konnte im Beschwerdefall nicht zur Anwendung kommen, weil über die (zunächst im Jahr 1990 und

danach im April 1994 begangenen) Dienstp>ichtverletzungen des Bf von den Disziplinarbehörden nicht gleichzeitig

erkannt wurde. Daß die Disziplinarbehörden verp>ichtet gewesen wären, über diese Dienstp>ichtverletzungen ein

gemeinsames Verfahren durchzuführen, ergibt sich aber weder aus den maßgeblichen Bestimmungen der DGO Graz

(die weitgehend mit vergleichbaren Regelungen des BDG 1979 übereinstimmen), noch vermag der Bf in dieser Hinsicht

eine willkürliche (als rechtsmißbräuchlich anzusehende) Vorgangsweise der Disziplinarbehörden aufzuzeigen.
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